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HESSISCHES MINISTERIUM FÜR SOZIALES UND INTEGRATION

Fach- und Fördergrundsätze für die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Umsetzung der Ziele des Hessischen Aktions-
plans für Akzeptanz und Vielfalt

Ziel der Förderung

Der Hessische Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt zielt dar-
auf ab, dass alle Menschen in Hessen ihre sexuelle Orientierung 
und geschlechtliche Identität offen und ohne Furcht vor Diskri-
minierung leben können. Er leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Verwirklichung demokratischer Rechte, zur freien Entfaltung der 
Persönlichkeit und zur Wertschätzung gesellschaftlicher Vielfalt.

Gegenstand der Förderung

Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Fach- und Fördergrund-

Hessischen Landeshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen zur Um-
setzung des Hessischen Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt.
Gegenstand der Förderung sind Maßnahmen zur Stärkung der 
Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, zur Herstel-
lung vergleichbarer Entwicklungschancen und Teilhabe für alle 
Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder ge-
schlechtlichen Identität, zur Verbesserung der materiellen Grund-
lagen der Selbstorganisation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, 
trans* und intergeschlechtlichen sowie queeren und nicht-binär 
identifizierten Menschen (LSBT*IQ) sowie zur Vermittlung von Re-
genbogenkompetenz insbesondere in Arbeitswelt, Bildung, Erzie-
hung und Verwaltung.
Gefördert werden Projekte
a. zum Aufbau und Ausbau von Strukturen und Netzwerken der 

Selbstorganisation von LSBT*IQ,

Emanzipations- und Beratungsarbeit,
c. zur Beratung und zum Empowerment von LSBT*IQ,
d. zur Information der Öffentlichkeit über sexuelle und ge-

schlechtliche Vielfalt sowie über Besonderheiten der Lebens-
lagen von LSBT*IQ durch Publikationen und Veranstaltungen,

e. zur Medienarbeit zur Stärkung der Emanzipation von LSBT*IQ 
und der Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt,

f. zur Aufarbeitung der Geschichte der Diskriminierung von 
LSBT*IQ und zur Sicherung von Zeitzeugnissen,

g. zu Forschungsarbeiten zu sexueller und geschlechtlicher Viel-
falt und zu Lebenswelten und Lebenslagen von LSBT*IQ,

h. sowie mit regional begrenzter Reichweite und begrenztem Um-
fang, die insbesondere darauf abzielen, die Sichtbarkeit von 
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im ländlichen Raum zu 
stärken

Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht; viel-
mehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund von pflicht-
gemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration kann in-
nerhalb der Förderbereiche Schwerpunkte setzen und ganz oder 
teilweise von der Förderung bestimmter Vorhaben absehen.

Zuwendungsempfängerinnen/Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind Landkreise, kreisfreie Städte und Sonder-
statusstädte, Gemeindeverbände, Gemeinden, Vereine, Institute, 
Universitäten und Hochschulen sowie freie und andere rechtsfä-
hige Träger/Trägerinnen, die an einer Zusammenarbeit mit oder in 
Community-basierten Strukturen und Angeboten interessiert sind.

Zuwendungsvoraussetzungen

Antragstellende nach Nr. 3 müssen die Gewähr für eine ordnungs-
gemäße Geschäftsführung bieten, in der Lage sein, die Verwen-
dung der Zuwendung bestimmungsgemäß nachzuweisen sowie 
die finanzielle Eigenleistung zur Finanzierung des Vorhabens zu 
erbringen. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, die erforder-
lichen Auskünfte und die Vorlage von Unterlagen zu verlangen.

Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

Zuwendungsart und -umfang
Die Förderung erstreckt sich auf inhalt lich und zeitlich abge-
grenzte Vorhaben im Wege der Projektförderung.
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Zuwendungsfähige Ausgaben sind grundsätzlich Sach- und Per-
sonalausgaben, die im Rahmen der Projektumsetzung anfallen.
Ausgaben, die nicht unmittelbar dem Zweck der Förderung zuzu-
ordnen sind, sind nicht zuwendungsfähig.
Darüber hinaus sind insbesondere nicht zuwendungsfähig:
– vom Land erhobene Verwaltungsgebühren;
– investive Baumaßnahmen;
– Finanzierungskosten;
– nicht in Anspruch genommene Skonti und Rabatte;
– die Umsatzsteuer, wenn die Antragstellerin oder der Antrag-

steller vorsteuerabzugsberechtigt ist.
Finanzierungsart
Das Land Hessen beteiligt sich bis zu 90 Prozent an der Finanzie-
rung der zuwendungsfähigen Ausgaben in Form der Anteil- oder 
Festbetragsfinanzierung.
Eine Zuwendung darf ausnahmsweise zur Vollfinanzierung bewil-
ligt werden, wenn der Zuwendungsempfänger/die Zuwendungs-
empfängerin an der Erfüllung des Zwecks kein oder nur ein gerin-
ges wirtschaftliches Interesse hat, das gegenüber dem Landes-
interesse nicht ins Gewicht fällt. Dies ist von der Antragstellerin/
dem Antragsteller besonders zu begründen.
Die Höhe der beantragten Zuwendung muss grundsätzlich 
1.000 Euro übersteigen.
Für Projekte, die nach Ziffer 2 h dieser Richtlinie beantragt wer-
den, gilt grundsätzlich: Die zuwendungsfähigen Gesamtausga-
ben des Projekts dürfen 5.000 Euro nicht übersteigen. Der För-
derbedarf muss 500 Euro übersteigen und darf nicht mehr als 
2.500 Euro betragen. Die Förderung wird im Wege der Festbe-
tragsfinanzierung gewährt.
Finanzierungsform
Die Zuwendung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss.

Antrags- und Bewilligungsverfahren

Antragsverfahren
Zuständige Behörde für die Antragstellung und Abwicklung der 
Förderung ist das Regierungspräsidium Darmstadt. Die Auswahl-
entscheidung über Anträge nach Ziffer 2 a bis h obliegt dem Hes-
sischen Ministerium für Soziales und Integration.
Die Anträge sind grundsätzlich bis zum 1. Oktober des Vorjah-
res der Förderung beim Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 
Darmstadt einzureichen. Anträge zu Punkt 2 h können spätes-
tens bis zum 31. Oktober des laufenden Bewilligungsjahres ge-
stellt werden.
Die zu verwendenden Anträge werden auf der Website https://
rp-darmstadt.hessen.de/soziales/f%C3%B6rderung zur Verfü-
gung gestellt. Alle weiteren erforderlichen Vordrucke stehen auf 
der Internetseite des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Ab-
ruf bereit.
Weiterhin sollten aus einem Begleitschreiben folgende Punkte 
hervorgehen:
– Allgemeine Angaben zum Projekt: Name, antragstellende Or-

ganisation und Ansprechperson, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Telefon.

– Finanzierungsplan, der den Förderbedarf schlüssig darstellt. 
Personal- und Sachausgaben sind getrennt auszuweisen und 
Eigenmittel schlüssig darzustellen.

– Ziele/Maßnahmen: Anliegen, Zielgruppe, Methoden, Struktur, 
Ablauf.

– Vernetzung/Kooperation: Zusammenarbeit zum Beispiel mit 
Schulen, Vereinen, Initiativen, Betrieben, Organisationen, wei-
teren fördernden Stellen etc.

– Information zur projektdurchführenden Organisation: Kompe-
tenz im Themenfeld, bzw. Darlegung des Interesses an einer 
Kooperation mit Community-basierten Strukturen, Darstellung 
bisheriger Aktivitäten und Erfahrungen im Arbeitsfeld, Anzahl 

– Nachhaltigkeit des Vorhabens: Kontinuität im Engagement, 
Verstetigung des Projektes, Bedeutung des Projektes für den 
Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt.
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– Darüber hinaus ist dem Antrag eine Erklärung beizufügen, 
dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen worden ist – 

-
rung zu einer bestehenden Maßnahme – und eine Erklärung 
darüber, ob der Zuwendungsempfänger/die Zuwendungsemp-

Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt ist.
Organisatorische Vorbereitungen zu öffentlichkeitswirksamen 
Maßnahmen gelten nicht als Beginn des Vorhabens, wenn die/
der Förderberechtigte mit ihnen keine Verpflichtung zur Durch-
führung des Vorhabens eingeht.
Abweichend vom Obengenannten richtet sich das Verfahren der 
Antragstellung für Projekte nach Ziffer 2 h dieser Richtlinie nach 
Vorgaben, die auf der Internetseite des Regierungspräsidiums 
Darmstadt beschrieben sind.
Bewilligungsverfahren
Die Bewilligung erfolgt jährlich durch das Regierungspräsidium 
Darmstadt nach Eingang der bescheidfähigen Anträge sowie unter 
den Bedingungen der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften (AN-
Best-GK) bzw. unter den Bedingungen der Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P).
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt gegebenenfalls in Raten. 
Diese werden im Bedarfsfall im Zuwendungsbescheid festgelegt.

Sonstige Förderbestimmungen

Es gelten die allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere die Vorschriften der LHO und die VV zu § 44 LHO.
Für die Bewilligung, die Auszahlung der Zuwendung, den Nachweis 
der Verwendung, die Prüfung des Verwendungsnachweises, gege-
benenfalls die Rücknahme oder den Widerruf des Zuwendungsbe-
scheides, die Erstattung der gewährten Zuwendung und die Ver-
zinsung gelten die §§ 48 bis 49a HVwVfG, der § 44 LHO und die 
hierzu erlassenen VV in der jeweils geltenden Fassung, soweit 
nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen sind.
Soweit eine Förderung auf der Grundlage anderer Förderpro-
gramme oder Richtlinien des Landes gewährt werden kann, ist 
eine Förderung nach dieser Richtlinie nicht möglich.

Verwendungsnachweisverfahren

Abweichend von Nr. 6.1 ANBest-GK/ANBest-P ist der Verwen-
dungsnachweis bis zum 30. April des Folgejahres, mit Vordruck 

6.42 – einfacher Verwendungsnachweis, beim Regierungspräsi-
dium Darmstadt vorzulegen. Im Zuwendungsbescheid kann das 
Regierungspräsidium Darmstadt einen anderen Vorlagezeitpunkt 
regeln. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe-
richt und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Bele-
gen. In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung so-
wie das erzielte Ergebnis darzustellen. Die Bewilligungsbehörde 
ist jedoch berechtigt, stichprobenartig Belege zu prüfen.

Beihilfenrechtliche Einordnung

Die Zuwendung wird unter Beachtung der Verordnung (EU) 
Nr. 360/2012 über „De-Minimis“-Beihilfen gewährt.
Der Gesamtwert, der einer Zuwendungsempfängerin/einem Zu-
wendungsempfänger gewähr ten „De-Minimis“-Beihilfen dar f 
500.000 Euro, bezogen auf einen Zeitraum von drei Jahren, nicht 
übersteigen.
Bei „De-Minimis“-Beihilfen sind von der Zuwendungsempfängerin/
dem Zuwendungsempfänger Informations- und Dokumentations-
pflichten zu beachten. Diese werden mit den Antragsformularen 
und Zuwendungsbescheiden mitgeteilt.

Prüfungsrecht

Zuwendungsempfänger haben jede von der Bewilligungsbehörde 
oder von ihr beauftragten Stelle für erforderlich gehaltene Über-
wachung und Überprüfung zu unterstützen.
Der Hessische Rechnungshof ist berechtigt bei den Zuwendungs-
empfängern die bestimmungsgemäße und wirtschaftliche Verwal-
tung und Verwendung der Zuwendungen zu prüfen. Die Prüfung 
kann sich auch auf die sonstige Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung des Empfängers erstrecken, soweit es der Rechnungshof 
für seine Prüfung notwendig hält (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 
Abs. 2 LHO).

In-Kraft-Treten

Dieser Erlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft.

Wiesbaden, den 30. März 2022

Hessisches Ministerium  
für Soziales und Integration
60a0400-0003/2020/002
– Gült.-Verz. 340 –

StAnz. 17/2022 S. 491

Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses Hessen

Die 13. öffentliche Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses 
Hessen der 17. Amtsperiode findet am Montag, 16. Mai 2022, im 
Hessischen Landtag, Raum 501 A, statt. Sitzungsbeginn ist um 
10:00 Uhr.
Anmeldungen zur Teilnahme sind für Gäste per E-Mail bis zum 
11. Mai 2022 an das E-Mail-Postfach LJHA@hsm.hessen.de zu 
richten.

Wiesbaden, den 7. April 2022

Hessisches Ministerium  
für Soziales und Integration
Landesjugendamt
II2-52e0700-0001/2018/035

StAnz. 17/2022 S. 492

360


